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Newsletter 34 | Metalcorp Group S.A. 

 

Update des gemeinsamen Vertreters  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen 

Ferralum Metals Group S.à r.l. („Ferralum“) zukommen lassen. Der gemeinsame 

Vertreter der Anleihe 2024/2026 (ISIN: DE000A3LWZV6 / WKN: A3LWZV) – 

DMR Rechtsanwälte – informiert zu den aktuellen Entwicklungen. 

 

Verzug bei Reporting-Pflichten 

Nach Einschätzung des gemeinsamen Vertreters befindet sich Ferralum im 

Rückstand mit verschiedenen Berichtspflichten aus den Anleihebedingungen         

(§ 12(8)). Hierzu zählen insbesondere: 

• die Veröffentlichung eines Konzernabschlusses der Gruppe (§ 11(8)(a)(ii)) 

• die Veröffentlichung konsolidierter Finanzinformationen nach Quartalsende 

(§ 11(8)(a)(iii)) 

Die bislang auf der Homepage veröffentlichten Finanzinformationen erfüllen diese 

Anforderungen nicht. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch den gemeinsamen 

Vertreter hat Ferralum die Pflichten bislang nicht erfüllt. 

Ein solcher Verstoß gegen die Anleihebedingungen kann – sofern weitere 

Voraussetzungen vorliegen – einen Kündigungsgrund darstellen (§ 11(b)). Dieses 

Recht steht jedoch ausschließlich den einzelnen Anleihegläubigern zu. Für die 

rechtssichere Prüfung und Wahrnehmung solcher Rechte wird empfohlen, 

anwaltlichen Rat einzuholen. 

 

Rücktritte von Direktoren innerhalb der Gruppe 

Darüber hinaus hat der gemeinsame Vertreter in seiner Rolle als Board Observer 

erfahren, dass mehrere Direktoren innerhalb der Ferralum-Gruppe ihre Ämter 

niedergelegt haben. Betroffen sind Direktoren auf Ebene der Bond BidCo S.A. und 

der Bond HoldCo S.A., zwei im Zuge der Umstrukturierung der Metalcorp-

Anleihen gegründete Gesellschaften nach Luxemburger Recht. 

Die Bond HoldCo S.A. hält 49 % an der Bond BidCo S.A. und ist damit indirekte 

Gesellschafterin der Ferralum. Die Bond BidCo S.A. wiederum ist alleinige 

Gesellschafterin der Ferralum. 
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Nach den vorliegenden Informationen erfolgten die Rücktritte aus Frustration über 

eine unzureichende Informationsbereitstellung seitens Ferralum. Offenbar verblieb 

bei der Bond BidCo S.A. nur ein einziger Direktor. Dies könnte einen Verstoß 

gegen luxemburgisches Recht sowie gegen die eigenen Satzungsregelungen 

darstellen. 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 28.08.2025 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Emittentin! 
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